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Täters ist der Gehilfe ebenso wie der An
stifter bzw. der betreffende Mittäter nicht 
verantwortlich.
Beihilfe zu erfolgsqualifizierten Delikten 
ist an die gleichen Voraussetzungen gebun
den, die bei Anstiftung und Mittäterschaft 
vorliegen müssen.
7. Die Teilnehmer sind — wie der Täter — 
nach dem verletzten Strafgesetz verant
wortlich und im Rahmen der hier vorgese
henen Strafandrohung zu bestrafen. Die 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit sind entsprechend der objek
tiven und subjektiven Tatschwere gemäß 
§ 61 und den speziellen Bestimmungen des 
§ 22 Abs. 3 fiür die Teilnehmer differenziert 
festzulegen (vgl. OGNJ 1972/13, S. 394). 
Gemäß1 Abs. 4 ist es nur bei Beihilfe und 
Mittäterschaft möglich, die Strafe nach den 
Grundsätzen über die .außergewöhnliche 
Strafmilderung herabzusetzen. Es handelt 
sich hier um einen der „gesetzlich bestimm- 
ten“ Fälle der außergewöhnlichen Straf
milderung im iSinne von § 62 Abs. 1. Wird 
von ihr Gebrauch gemacht, vermag Milde
rung der Strafe nach Art und Höhe nicht 
auch die Änderung des Schuldausspruchs 
herbeizuführen, z. B. anstelle der Verurtei
lung wegen Beihilfe zum Verbrechen etwa 
Schuldfeststellung der Beihilfe zum Ver
gehen (vgl. OGNJ 1972/13, S. 394).
Das Gesetz trägt dadurch, daß es die Mög
lichkeit außergewöhnlicher Strafmilderung 
für den Anstifter ausschließt, dem Umstand 
Rechnung, daß er die Straftat initiiert und 
dadurch maßgeblich dazu beigetragen hat, 
daß die Interessen der sozialistischen Ge
sellschaft und ihrer Bürger verletzt wurden. 
Ist die Schuld des Anstifters gering und 
sein Tatbeitrag unbedeutend, kann jedoch 
auch bei ihm — wie. beim Mittäter-und beim 
Gehilfen — von Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortung abgesehen werden.

8. Die Regelung des Abs. 5 umfaßt z. B. 
Fälle der Strafverschärfung bei Rückfall
straftaten, 'der verminderten Zurechnungs
fähigkeit bzw. Zurechnungsunfähigkeit, 
Fälle der fehlenden Schuldfähigkeit bei Ju
gendlichen sowie des Rücktritts. Tritt bei
spielsweise der Täter vom Versuch zurück, 
hat das keine Auswirkungen auf die Be

strafung des Anstifters oder Gehilfen, wenn 
diese nicht von der Vollendung der Tat 
Abstand nehmen. Gleiches gilt auch für das 
Absehen von der Strafverfolgung.

9. Beteiligt sich eine Person in verschie
denen Formen an einer Straftat, indem 
sie z. B. zunächst zu einer Tat anstiftet und 
danach dem Täter Beihilfe leistet oder mit 
einem anderen, nachdem sie diesen ange
stiftet hat, gemeinschaftlich die Straftat 
ausführt, ist von einem einheitlichen Hand
lungsvorgang auszugehen. In einem solchen 
Fall ist der betreffende Teilnehmer in der 
Regel wegen der Teilnahmeform zur Ver
antwortung zu ziehen, die die intensivste 
ist. Die Mittäterschaft ist die schwerwie
gendste Form der Teilnahme.
Bei der Einschätzung der Schwere des 
strafbaren Verhaltens des Teilnehmers ist 
sein Gesamtbeitrag zu berücksichtigen. Um
faßt der Gesamtbeitrag eine Anstiftungs
handlung, ist es gemäß Abs. 4 nicht mög
lich, die außergewöhnliche Strafmilderung 
anzuwenden. Vereinzelt kann es jedoch ge
boten sein, einen solchen Teilnehmer wegen 
aller von ihm verwirklichten Teilnahme
formen zur Verantwortung zu ziehen. So
fern es zur Kennzeichnung des Charakters 
und der Schwere des gesamten strafbaren 
Verhaltens erforderlich ist, sind dann ent-, 
sprechènd den Grundsätzen der Bestrafung 
bei mehrfacher Gesetzesverletzung (§ 63 
Abs. 1) im Urteilstenor alle verwirklichten 
Teilnahmeformen anzuführen. Ein Täter 
wird z. B. wegen Anstiftung und Beihilfe 
verurteilt, wenn die Beihilfe eine entschei
dende Voraussetzung für das Gelingen der 
Straftat war (OG-Urteil vom 19. 1 1973/1 a 
Ust 35/72 und vom 12. 1. 1981/5 OSB 98/80).
10. Nimmt ein Mittäter von 'der Vorberei
tung oder dem Versuch einer Straftat frei
willig und endgültig Abstand und setzen 
die anderen die Straftat fort, dann kann 
für den Abstandnehmenden nicht von Maß
nahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit nach § 21 Abs. 5 abgesehen werden, 
wenn dieser vorher Unterstützungshand
lungen geleistet hat; denn mit dem Rück
tritt vom Versuch wird die Beihilfe nicht 
ohne weiteres beseitigt (OG-Urteil vom 
30. 6. 1967/lb Ust 17/67).
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